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Verordnung
über die Planung und Leitung der Energiewirtschaft.

Vom 17. März 1960
Die vorrangige Entwicklung der Energiewirtschaft 

ist die Grundlage für ein hohes Wachstumstempo der 
Volkswirtschaft. Zur Sicherung der planmäßigen Ver
sorgung der Wirtschaft und Bevölkerung mit Elektro
energie, Gas und Wärme sind eine straffe Leitung der 
Energiewirtschaft unter weitgehender Einbeziehung 
der Werktätigen sowie die Durchsetzung einer festen 
Ordnung und Disziplin auf der Grundlage des Gesetzes 

om 11. Februar 1958 über die Vervollkommnung und 
Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates in der 
Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I S. 117) 
notwendig.

Es wird deshalb folgendes verordnet:
§ 1

Begriffsbestimmung
(1) Die Energiewirtschaft im Sinne dieser Verord

nung umfaßt die öffentliche Elektroenergie- und Gas
versorgung, die öffentliche Wärmeversorgung durch

Abgabe von Dampf, Heiß- und Warmwasser sowie die 
Anwendung der Energiearten Elektroenergie, Gas und 
Wärme. Zur Energiewirtschaft gehören — unabhängig 
von dem Unterstellungsverhältnis und der Eigentums
form — die Betriebe des Industriezweiges Energie, alle 
anderen Elektroenergie-, Gaserzeugungs- und -Über
tragungsanlagen sowie die der öffentlichen Wärmever
sorgung dienenden Erzeugungs- und Übertragungs
anlagen.

(2) Zum Industriezweig Energie gehören alle Betriebe, 
die Elektroenergie, Gas und Wärme als Hauptprodukt 
erzeugen oder übertragen.

Aufgaben, Pflichten und Rechte der Abteilung 
Energie der Staatlichen Plankommission

§ 2 
Aufgaben

(1) Die Abteilung Energie der Staatlichen Plan
kommission ist füi die komplexe Planung, Leitung und 
Entwicklung der Energiewirtschaft, für die Sicherung 
der Erfüllung der staatlichen Aufgaben der Energie-
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